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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §113 Abs1

ASVG §113 Abs2

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH handelt es sich bei einem Beitragszuschlag um keine Bestrafung, sondern

bloß um eine - wegen des durch die Säumigkeit des Meldep ichtigen verursachten Mehraufwands in der Verwaltung -

sachlich gerechtfertigte weitere Sanktion für die Nichteinhaltung der Meldep icht und damit um ein Sicherungsmittel

für das ordnungsgemäße Funktionieren der Sozialversicherung. Für die Vorschreibung ist daher nicht das subjektive

Verschulden des Dienstgebers maßgeblich, sondern nur der Umstand, dass objektiv ein Meldeverstoß verwirklicht

wurde, gleichgültig aus welchen Gründen (vgl. VwGH 29.4.2015, 2013/08/0141; 3.4.2017, Ra 2016/08/0098).
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